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In dieser Ausgabe : 

 

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN  
GENERALVERSAMMLUNG 

 

Donnerstag, 24. März 2011, 18 Uhr 15 
in den Räumlichkeiten der PROVINS 

Rue de l’Industrie 22, Sitten 

Traktanden: 

 

(1)   Eröffnung der Versammlung und Begrüssung 

(2)  Protokoll der Generalversammlung vom 25. März 2010 

(3)  Tätigkeitsbericht der Präsidentin 

(4)  Vorsorgekasse PKWAL 

(5)  Informationen betreffend dem Gesetz über das Personal 

(6)  Rechnung 2010 und Revisorenbericht 

(7)  Genehmigung der Rechnung und Entlastung der Organe 

(8)  Budget 2011, Beiträge 

   (9)  Verschiedenes 

 

Im Anschluss an die GV wird ein Apero mit kleinem Imbiss offeriert. 

Wir bitten Sie, diesen Abend zu reservieren und hoffen auf möglichst viele Teilnehmer! 

 

   

  Ariane Praz 

  Präsidentin VPeWAL 

Nummer 16 - Februar 2011 



Gemäss Artikel 39 des Geset-
zes über die staatlichen Vor-
sorgeeinrichtungen vom 12. 
Oktober 2006 (GVE) wechselt 
die Pensionskasse des Staates 
Wallis, nachstehend PKWAL, 
spätestens per 01.01.2012 vom 
Leitungsprimat zum Beitrags-
primat.  
 
Der vom Staatsrat eingesetzte 
Steuerungsausschuss, welcher für 
die Umsetzung dieses Wechsels 
verantwortlich ist, hat einen    
Vorentwurf zur Anpassung des 
GVE und einen Bericht erarbei-
tet. Aufgrund der Wichtigkeit der 
Vorlage hat das Departement für 
Finanzen, Institutionen und Ge-
sundheit ein breites Vernehmlas-
sungsverfahren durchgeführt. Die 
diesbezügliche Stellungnahme des 
VPeWAL kann auf der Homepage 
www.vpewal.ch eingesehen wer-
den.   
 
Um diese komplexe Materie ein 
wenig verständlicher zu machen, 
hat das Komitee einige wichtige 
Punkte des Berichtes des Steu-
erungsausschusses für die Mit-
glieder des Verbandes ausge-
wählt.  

► Systemwechsel 

Beim aktuellen System des Leis-
tungsprimats werden zuerst die 
Leistungen definiert, im Allgemei-
nen in % des letzten versicherten 
Gehalts. Die Beiträge werden so 
festgesetzt, dass dieses Lei-
stungsziel erreicht werden kann. 
Die Austrittsleistungen werden 
bestimmt durch den Wert der er-
worbenen Leistungen. 

Skala zu einer so steilen Ent- 
wicklung des Sparkapitals wie 
diejenige des Barwertes der er-
worbenen Leistungen im Leis-
tungsprimat. Will man diesen 
Versicherten nach dem Primats-
wechsel eine gleichwertige Leis-
tung garantieren, so bringt dies 
Umstellungskosten mit sich. 
Diese bestehen aus der Differenz 
zwischen dem Barwert der er-
worbenen Leistungen und dem 
Sparkapital, welches der Versi-
cherte erreicht hätte, wäre er 
seit Beginn seiner Versicherung 
im Beitragsprimat versichert 
gewesen. 
Der Steuerungsausschuss hat 
eine Studie erstellen lassen, wel-
che die wichtigsten Elemente 
des Vorsorgeplans und der Fi-

nanzierung der PKWAL mit 
Kassen des öffentlichen Rechts, 
welche auf das Beitragsprimat 
umgestellt haben, vergleicht. In 
diesem Vergleich finden sich kei-
ne öffentlichen Kassen aus der 
Romandie, da diese alle noch das 
Leistungsprimat anwenden. 
 
► Das aktuelle System der 

PKWAL– Resultate der 
Analyse 

 

 Das Rücktrittsalter ist niedri-
ger als der Durchschnitt,   
während die Beitragsdauer 
h ö h e r  i s t  a l s  d e r              
Durchschnitt. 

Das versicherte Gehalt ist hö-
her als der Durchschnitt für 
niedrige Gehälter und ent-
spricht dem Durchschnitt da-
rüber. 

Beim neuen System des Beitrags-
primats werden zuerst die Bei-
träge definiert. Sie werden so 
festgesetzt, dass sie ein ange-
strebtes Leistungsziel erreichen. 
Der «Sparteil der Beiträge», 
«Altersgutschriften» genannt, 
wird jedem Versicherten auf ein 
individuelles Sparkonto gutge-
schrieben und jährlich verzinst. 
Bei Altersrücktritt wird das an-
gesammelte Kapital in eine Ren-
te umgewandelt. Die Höhe der 
Rente ist abhängig von den Frei-
zügigkeitsleistungen, dem Um-
wandlungssatz, den gutgeschrie-
benen Zinsen und allfälligen Ein-
käufen und beinhaltet auch die 
Mitversicherung der Ehegatten-
rente im Falle des Todes nach 
dem Altersrücktritt.  
 
► Wesentliche Vorteile des 
 Beitragsprimats  

Wesentliche Vorteile des neuen 
Systems sind insbesondere:  

 die Transparenz des Kapitali-
sierungsvorgangs; 

 die jährliche Bestimmung des 
gutzuschreibenden Zinssat-
zes aufgrund der erzielten 
Rendite; 

 die klare Trennung von 
«Altersle istungen»  und 
«Risikoleistungen»; 

 die einfache Verwaltung von 
Änderungen des Beschäfti-
gungsgrades und des Ge-
halts; 

 die einfache und klare Verar-
beitung von Vorbezügen; 

 die bessere Steuerung der 
finanziellen Situation und 
des Deckungsgrades der 
PKWAL. 

► Probleme des System-   
 wechsels 
Für die Versicherten über 45 Ja-
hre führt keine «vernünftige» 
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Wesentliche allgemeine 
Merkmale des (neuen) 

Systems des Beitragspri-
mats  

Vergleichende Studie mit 
anderen Pensionskassen 

im Beitragsprimat 



Der Arbeitgeber-Beitrag ist tie-
fer als der Durchschnitt, der 
Arbeitnehmer-Beitrag befindet 
sich im Durchschnitt. 

Die Altersleistung ist hoch nach 
einer vollständigen Versiche-
rungsdauer und entspricht dem 
Durchschnitt bei unvollständi-
ger Versicherungsdauer.  

Der Deckungsgrad ist tiefer als 
der Durchschnitt, während der 
angewandte technische Zins-
satz höher ist als der            
Durchschnitt. 

Für die Pläne 2, 2bis und 2ter 
wurden Projektionsstudien       
durchgeführt, um die Ent-
wicklung des Deckungsgrades im 
Verlauf der Zeit zu analysieren 
und um die erforderlichen Mass-
nahmen zur Aufrechterhaltung 
oder Verbesserung des Deckung-
sgrades festzulegen. Diese Stu-
dien wurden für die Periode 2012 
bis 2029 erstellt. Die definitiven 
Kosten zur Erreichung eines   
Deckungsgrades von 80% am 
01.01.2012 werden erst zu Beginn 
des Jahres 2012 bekannt sein.  
 
► Anwendung der Pläne 
 
Der Plan 2 - Rendite 4,5 %, 

technischer Zinssatz für laufen-
de Renten 4 %, jährlicher Zins-
satz der aktiven Versicherten 

um die Wertschwankungen der 
Finanzmärkte aufzufangen. Der 
Steuerungsausschuss hat ver-
schiedene Massnahmen geprüft, 
so die vollständige Amortisation 
des Defizits (nach Aufkapitali-
sierung auf 80 % und nach Fi-
nanzierung des Übergansrege-
lung) | Verzinsung des Defizits 
zum Satz von 3.5 % pro Jahr | 
Aufrechterhaltung des Nominal-
werts des technischen Defizits 
2012. Diese Massnahmen wür-
den es ermöglichen, die Kosten 
der Zusatzfinanzierung für die 
Beibehaltung des anfänglichen 
Deckungsgrades zu verwenden 
und es der PKWAL erlauben, 
einerseits den globalen Deckung-
sgrad im Lauf der Jahre zu erhö-
hen und andererseits zusätzlich 
Reserven zu bilden. 

 
Gemäss Art. 8ter des GVE muss 
der Staat Wallis spätestens am 
1. Januar 2012 die zweite Phase 
der Aufkapitalisierung vorneh-
men, indem er einen Teil der 
Deckungslücke der PKWAL 
übernimmt und es dieser damit 
ermöglicht, ihren Deckungsgrad 
auf 80% zu erhöhen. Die Kosten 
der Finanzierung dieses Kapi-
tals können zurzeit, auf der Ba-
sis eines technischen Zinssatzes 
von 3.5%, auf CHF 370 Millionen 
geschätzt werden. 

3.5 %, globaler Deckungsgrad 
zu Beginn 80 % - würde zu ei-
ner konstanten Verminderung 
der Leistungen führen, wenn 
die geschätzte Rendite nicht 
erreicht wird. Aufgrund der 
Erfahrung der Pensionskassen 
seit 2000 ist eine Rendite von 
4,5 % künftig kaum zu erzie-
len. Bei einer Rendite von 4 % 
müsste bei diesem Plan eine 
Zusatzfinanzierung geleistet 
werden, um den globalen    
Deckungsgrad von 80 % beibe-
halten zu können. 

Der Plan 2bis - Rendite 4 %, 
technischer Zinssatz für lau-
fende Renten 3,5 % und jährli-
cher Zinssatz für die aktiven 
Versicherten von 3.0 % - würde 
es erlauben, den Deckungsgrad 
zu verbessern, während der 
Plan 2ter mit einen jährlichen 
Zinssatz für die aktiven Versi-
cherten von 3.5 % es erlauben 
würde, einen Deckungsgrad 
von 81% beizubehalten. 

 
► Zusätzliche Massnahmen 
 
Aus dem Bericht des Steuerung-
sausschusses ergibt sich, dass 
das technische Defizit in dem in 
Betracht fallenden Zeitraum er-
heblich ansteigen würde. Zudem 
ist ein ausgeglichener Deckung-
sgrad von ungefähr 80% fraglich, 
da dieser wesentlich von der de-
mographischen und wirtschaftli-
chen Entwicklung abhängig ist. 
Die PKWAL wird nicht in der 
Lage sein, Reserven zu bilden, 
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Entwicklung des         
Deckungsgrades der 

PKWAL 

Finanzielle Auswirkun-
gen für den Staat Wallis 

 

 Plan 2 bis Plan 2 ter 

Aufkapitalisierung 370.0 mios 370.0 mios

Finanzierung der Übergangsregelung 144.5 mios 139.0 mios

Jährliche Zinsen bei Anlage des Kapitals beim Staat Wallis Zinssatz 
von 3,5 % 18.0 mios 17.8 mios 

Zusätzliche ordentliche Beiträge, Anteil Arbeitgeber für 2012 
12,6 mios 5,1 mios 

Kosten des Einschlusses der Leistungsprämien ins Gehalt der 
Versicherten für 2012 (Schätzung) 0,8 mio 0,8 mio 

Wegfall der Nachzahlungen (Schätzung) - 2.0 mios - 2.0 mios 

Variante Verzinsung des technischen Defizits 11.4 mios 13.7 mios 

Variante Aufrechterhaltung des technischen Defizits 6.3 mios 13.1 mios 



 
 Beibehalten des aktuellen Vor-

sorgeziels (dieses Ziel wird je-
doch für einen Teil der Versi-
cherten nicht erreicht werden). 

 Beibehalten des ordentlichen 
Rücktrittsalters (62 für die 
Mitglieder des VPeWAL). 

 Beibehalten der aktuellen Defi-
nition des versicherten Gehalts 
unter Einschluss der Lei-
stungsprämien (insbesondere 
Gleichbehandlung mit den   
Lehrern). 

 Senken des technischen Zins-
satzes auf 3.5% für die Berech-
nung der Verpflichtungen zu 
Gunsten der Rentner. Dieser 
Vorschlag entspricht besser 
dem aktuell möglichen Vermö-
gensertrag. Sie wird jedoch ei-
ne Herabsetzung des Um-
wandlungssatzes und damit 
tiefere Renten nach sich zie-
hen. 

 Festlegen eines nivellierten 
(konstanten) Beitrags für die 
Versicherten (um die über 45-
Jährigen nicht zu benachteili-
gen). 

 Festlegen eines nach Alter ge-
staffelten Beitrags für den Ar-
beitgeber (Sicherstellung ange-
messener Beiträge des Arbeit-
gebers für die Mitarbeiter, 
wenn sie ihre berufliche Lauf-
bahn beenden). 

die Variante 2ter mit zusätzli-
chen Sanierungsmassnahmen. 
Zudem spricht sich der VPeWAL 
bei den 2 Varianten für diejenige 
der Übernahme des nominellen 
Defizits am 01.01.2012 aus. Falls 
die andere Variante, die Verzin-
sung des technischen Defizits, 
gewählt würde, verlangt der 
VPeWAL, dass der Zinssatz min-
destens auf 4% festgelegt wird. 
 
Die neue eidgenössische Gesetz-
gebung im Bereich BVG hat ei-
nen wesentlichen Einfluss auf 
die Gesetzgebungskompetenzen 
des Kantons. Künftig wird der 
Staat sich auf Fragen der Orga-
nisation und der Finanzierung 
der Kasse beschränken müssen. 
Der Vorstand der PKWAL wird 
mehr Kompetenzen bei der Fest-
legung der den Aktiven und 
Rentnern auszurichtenden Leis-
tungen haben. Dem VPeWAL 
steht es jedoch nicht zu, sich 
über die Anwendung von Bun-
desrecht zu äussern. 

 
Nach der Auswertung der Resul-
tate der Vernehmlassung wird 
der Steuerungsausschuss dem 
Staatsrat einen Entwurf für die 
Änderung des Gesetzes über die 
staatlichen Vorsorgeeinrichtun-
gen und einen Entwurf der Bot-
schaft vorlegen. Diese Dokumen-
te gehen an den Grossen Rat, 
welcher sie in erster Lesung in 
der Maisession 2011 behandeln 
wird. 

 Indexieren der Renten ent-
sprechend den finanziellen 
Möglichkeiten der PKWAL 
(nur bei einer Rendite von 
über 4% ist eine teilweise oder 
vollständige Anpassung der 
Renten möglich). 

 
 Beibehalten der aktuellen Auf-

teilung der Beiträge zwischen 
den Versicherten (43%) und 
denjenigen des Arbeitgebers 
(57%). Der VPeWAL verlangt, 
dass wieder die vor 2007 be-
stehende Aufteilung 60% Ar-
beitgeber und 40% Arbeitneh-
mer anzuwenden ist. 

 Übergangsbestimmungen für 
die Eintrittsgeneration. Der 
VPeWAL verlangt, dass Leis-
tungen aufgrund des System-
wechsels garantiert bleiben. 
Von 45 - 52 Jahren muss die 
Garantie mindestens 50% 
betragen, mit sukzessiver Er-
höhung von 10% pro Jahr, da-
mit bei einem Alter von 57 
Jahren eine Garantie von 
100% erreicht wird. 

 Neudefinition der Staatsga-
rantie. Der VPeWAL verlangt, 
dass die Staatsgarantie sämt-
liche Verpflichtungen der 
PKWAL umfasst und nicht 
nur die technische Unter-
deckung am 01.01.2012. 

Bei den vorgeschlagenen Vorsor-
geplänen bevorzugt der VPeWAL 
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Der VPeWAL hat sich für 
folgende Vorschläge aus-

gesprochen: 

Weiteres Vorgehen 

Stellungnahme des VPeWAL zum Vorentwurf der Gesetzes-
änderung betreffend Primatswechsel 

Der VPeWAL hat sich ge-
gen folgende Vorschläge 

ausgesprochen: 

VPeWAL - Postfach 92 - 1950 Sitten  www.vpewal.ch info@vpewal.ch 
Präsidentin Ariane Praz ariane.praz@hevs.ch 
Administration Conny Métrailler cornelia.metrailler@hevs.ch 
Webseite Stanley Crettaz stanley.crettaz@gmail.com 


